
Sprachnachweise nach LPO I
Grund- und Mittelschuldidaktik

Module des ZFS für den FÜG Lehramt 16.04.2021

Fach Fachliche Zulassungsvoraussetzungen
für das Erste Staatsexamen

Module für den Fächerübergreifenden Freien Bereich (FÜG)

§ 36 Didaktik der Grundschule,
§ 38 Didaktik einer Fächergruppe der Mittelschule,
§ 95 Geistigbehindertenpädagogik,
§ 96 Körperbehindertenpädagogik,
§ 97 Lernbehindertenpädagogik,
§ 98a Pädagogik bei Sehbeinträchtigungen
§ 99 Sprachbehindertenpädagogik,
§ 100 Pädagogik bei Verhaltensstörungen

Fremdsprachliche Qualifikation in Englisch

(Nachweis der Qualifikation auf dem Niveau B2 des 
"Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen"; dieser Nachweis entfällt, wenn Englisch 
als Unterrichtsfach
- gemäß § 35 Abs. 1 LPO I oder im Rahmen der 
Didaktik der Grundschule gemäß § 35 Abs. 3 LPO I 
bzw.
- gemäß § 37 Abs. 1 LPO I oder im Rahmen der 
Didaktiken einer Fächergruppe der Haupt-
/Mittelschule gemäß § 37 Abs. 3 LPO I gewählt 
wurde)

Der Nachweis des Niveaus B2 kann erfolgen durch:

a) das erfolgreiche Absolvieren von mindestens  4 SWS  auf Niveau 
B2.2 
oder 
b) das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls auf Niveau C1 (bei 
Quereinsteigern mit entsprechenden Vorkenntnissen)

Module auf Niveau B2.2:
42-ENG-B2.2-LP
42-ENG-B2.2-SW
42-ENG-B2.2-AP
42-ENG-B2.2-vhb1

Module auf Niveau C1:
42-ENG-C1-CS
42-ENG-C1-IT
42-ENG-C1-PS
42-ENG-C1-WS
42-ENG-C1-H
42-ENG-C1-B
42-ENG-C1-CB
42-ENG-C1-AE
42-ENG-C1-AW
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